
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1087/2011 DER KOMMISSION 

vom 27. Oktober 2011 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für 
die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit in Bezug auf 

Sprengstoffdetektoren 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit der Zivilluftfahrt 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der Kommission 
vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten Maß
nahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grund
standards für die Luftsicherheit ( 2 ) enthält Bestimmungen 
in Bezug auf Sprengstoffdetektoren (explosive detection 
systems — EDS). 

(2) Die Methoden und Technologien zum Aufspüren von 
Sprengstoffen entwickeln sich im Lauf der Zeit weiter. 
Die Kommission sollte die technologischen und prakti
schen Bestimmungen in Bezug auf EDS gemäß der Ent

wicklung der Bedrohung der zivilen Luftfahrt sowie ent
sprechend den technologischen Entwicklungen und den 
praktischen Erfahrungen auf Unionsebene und globaler 
Ebene überarbeiten. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 185/2010 sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 19 Ab
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 eingerichteten 
Ausschusses für Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 wird gemäß 
dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 27. Oktober 2011 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

In Kapitel 12 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 185/2010 erhält Nummer 12.4.2 folgende Fassung: 

„12.4.2. Standards für EDS 

12.4.2.1. Für EDS gelten drei Standards. Die einzelnen Anforderungen dieser Standards sind in einem gesonderten 
Beschluss der Kommission festgelegt. 

12.4.2.2. Alle EDS müssen dem Standard 1 entsprechen. 

12.4.2.3. Die Gültigkeit von Standard 1 erlischt am 1. September 2012. 

12.4.2.4. Die zuständige Behörde kann für EDS nach Standard 1, die zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 
1. September 2006 installiert wurden, den weiteren Betrieb längstens bis 1. Januar 2014 genehmigen. 

12.4.2.5. Der Standard 2 gilt für alle ab dem 1. Januar 2007 installierten EDS, sofern nicht bereits vor dem 
19. Oktober 2006 die Installation von EDS nach Standard 1 vertraglich vereinbart wurde. 

12.4.2.6. Alle EDS müssen dem Standard 2 spätestens ab dem 1. September 2012 entsprechen, sofern nicht 
Nummer 12.4.2.4 Anwendung findet. 

12.4.2.7. Die Gültigkeit von Standard 2 erlischt am 1. September 2020. 

12.4.2.8. Die zuständige Behörde kann für EDS nach Standard 2, die zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 
1. September 2014 installiert wurden, den weiteren Betrieb längstens bis 1. September 2022 genehmi
gen. 

12.4.2.9. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission, wenn sie die Genehmigung für den weiteren 
Betrieb von EDS nach Standard 2 über den 1. September 2020 hinaus erteilt. 

12.4.2.10. Der Standard 3 gilt für alle ab dem 1. September 2014 installierten EDS. 

12.4.2.11. Alle EDS müssen dem Standard 3 spätestens ab dem 1. September 2020 entsprechen, sofern nicht 
Nummer 12.4.2.8 Anwendung findet.“
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